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KURZE BEGRÜNDUNG

Kaufkraftparitäten (KKP) sind Währungsumrechnungskurse, mit denen eine Konvertierung in 
eine gemeinsame künstliche Währung (Kaufkraftstandard, KKS) vorgenommen wird und
gleichzeitig die Kaufkraftunterschiede zwischen den einzelnen Landeswährungen 
ausgeglichen werden. Sie beseitigen – mit anderen Worten – im Verlauf der Umrechnung die 
Unterschiede im Preisniveau zwischen den Ländern und ermöglichen sinnvolle reine 
Volumenvergleiche des BIP und seiner Aggregate zwischen den Ländern. Selbst nach der 
Einführung des Euro ist es immer noch erforderlich, KKP zu berechnen, da der Euro – je nach 
den nationalen Preisniveaus – eine unterschiedliche Kaufkraft in den einzelnen Ländern der 
Eurozone hat.

KKP sind wirtschaftlich und politisch wichtige Indikatoren für die EU. Für den Zeitraum 
2007-2013 werden sie für die Strukturfonds und als verbindliche Benchmarks für den 
Kohäsionsfonds verwendet. Die Kommission hat die Rechtspflicht zur Berechnung des BIP 
auf der Grundlage der Kaufkraft. Allerdings besteht für die Mitgliedstaaten derzeit keine 
rechtliche Verpflichtung zur Zusammenarbeit. Dem Vorschlag für eine Verordnung zufolge 
soll die Kommission über Eurostat die Verantwortung für die Koordinierung der 
Basisinformationen, die Berechnung und Veröffentlichung der KKP und die Anpassung der 
methodischen Vorgehensweise in Rücksprache mit den Mitgliedstaaten tragen. Die 
Mitgliedstaaten sollen die Basisinformationen liefern, die Erhebungsergebnisse schriftlich 
bestätigen und die Plausibilität der Daten prüfen. 

Der Verfasser der Stellungnahme unterstreicht die Notwendigkeit zusätzlicher Anstrengungen 
zur Steigerung der Effizienz des Statistikwesens der EU sowohl unter technischem Aspekt als 
auch im Hinblick auf die Humanressourcen. Die Koordinierung zwischen Eurostat und den 
nationalen statistischen Ämtern sollte gestärkt werden, um die Effizienz und Genauigkeit der 
erhobenen statistischen Daten zu erhöhen. Der Verfasser der Stellungnahme bekundet seine
Sorge darüber, dass – wie auch in der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses festgestellt wird1 – die Kommission (Eurostat) die KKP nach Ländern und 
nicht nach Regionen berechnet. Diese Berechnungen werden jedoch zur Bewertung der 
Wirtschaftsleistung der Regionen verwendet. Regionale Unterschiede innerhalb der 
Mitgliedstaaten bei den Preisen von Gütern und Dienstleistungen sind nicht selten. Es ist 
deshalb von ausschlaggebender Bedeutung, dass die Mitgliedstaaten wirtschaftliche und 
technische Anstrengungen unternehmen, um zu gewährleisten, dass räumliche 
Berichtigungskoeffizienten geografische Preisunterschiede so exakt wie möglich
widerspiegeln.

Ein Rechtsrahmen für die Berechnung der KKP ist gegenwärtig nicht vorhanden, und der 
Vorschlag für eine Verordnung füllt dieses rechtliche Vakuum auf zufriedenstellende Weise. 
Angesichts der Notwendigkeit verbindlicher Regeln, mit denen die Zuständigkeiten der 
Kommission und der Mitgliedstaaten festgelegt werden, und des Erfordernisses, der Arbeit 
eine rechtliche Grundlage zu geben, ist der Vorschlag der Kommission für eine Verordnung 
zu begrüßen.

  
1 ECO/184 – CESE 1149/2006; Informationen über Kaufkraftparitäten.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Wirtschaft und Währung, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Vorschlag der Kommission1 Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 1

(1) Um einen Volumenvergleich des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) zwischen den 
Mitgliedstaaten vornehmen zu können, 
benötigt die Gemeinschaft dringend 
Kaufkraftparitäten (KKP), die die 
Unterschiede im Preisniveau zwischen den 
Mitgliedstaaten berücksichtigen.

(1) Um einen Volumenvergleich des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) zwischen den 
Mitgliedstaaten vornehmen zu können, 
benötigt die Gemeinschaft dringend 
Kaufkraftparitäten (KKP), die die 
Unterschiede im Preisniveau zwischen den 
Mitgliedstaaten berücksichtigen, da beim 
internationalen BIP und bei 
Preisvergleichen Fehler bei den 
grundlegenden Daten für ein Land die 
Gesamtergebnisse verzerren können.

Begründung

KKP-Vergleiche liefern idealerweise Ergebnisse, die Unterschiede bei der Erstellung der 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen zu Tage fördern, und werden nicht von 
Unterschieden bei der Volumenmessung von Posten beeinflusst. Aufgrund unterschiedlicher 
Verbrauchsmuster und unterschiedlicher Preisniveaus zwischen einzelnen Ländern sollte 
grundsätzlich ein Maximum von Preisen für die Erstellung solider KKP erhoben werden, mit 
denen die relative Preisentwicklung in den einzelnen Ländern korrekt gemessen wird.

Änderungsantrag 2
Erwägung 1 a (neu)

(1a) Die Kommission berechnet die KKP 
traditionell nach Ländern; da es häufig 
regionale Unterschiede bei den Preisen von 
Gütern und Dienstleistungen gibt, sind 
zusätzliche Anstrengungen erforderlich, um 
zu gewährleisten, dass die berechneten KKP 
ebenfalls regionale Preisunterschiede 

  
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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widerspiegeln, einschließlich regionaler 
Veränderungen von Preisen in den Regionen 
in äußerster Randlage, in den nördlichen 
Regionen und in den Regionen mit geringer 
Bevölkerungsdichte.

Begründung

Im Einklang mit dem Text des Verfassers der Stellungnahme zielt die Hinzufügung darauf ab, 
eine Anpassung der für die KKP verwendeten Berechnungsmethoden an die Regionen in 
äußerster Randlage, die nördlichen Regionen und/oder die Regionen mit geringer 
Bevölkerungsdichte zu ermöglichen, die mit ständigen außergewöhnlichen Sachzwängen 
konfrontiert sind (z.B. Entfernung vom europäischen Kontinent), welche sich unmittelbar auf 
den Preis der Güter auswirken.

Änderungsantrag 3
Erwägung 2 a (neu)

(2a) Zum Zwecke der Berechnung der KKP 
der Gemeinschaft sollte eine angemessene 
Koordinierung zwischen Eurostat und den 
nationalen statistischen Ämtern 
gewährleistet werden.

Begründung

Die Koordinierung zwischen Eurostat und den nationalen statistischen Ämtern sollte gestärkt 
werden, um die Effizienz und Genauigkeit der erhobenen statistischen Daten zu erhöhen.

Änderungsantrag 4
Erwägung 7

(7) Die zur Durchführung dieser Verordnung 
erforderlichen Maßnahmen sollten gemäß 
dem Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 
28. Juni 1999 zur Festlegung der 
Modalitäten für die Ausübung der der 
Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse erlassen werden.

(7) Die zur Durchführung dieser Verordnung 
erforderlichen Maßnahmen sollten gemäß 
dem Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 
28. Juni 1999 zur Festlegung der 
Modalitäten für die Ausübung der der 
Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse erlassen werden. 
Die Vorschriften von Artikel 8 des 
Beschlusses 1999/468/EG sollten strikte
Anwendung finden.
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Begründung

Es handelt sich um eine rechtliche Klärung, die eine bessere Einbindung des Parlaments in 
die Beschlussfassung und in die Durchführung der für die Anwendung der Verordnung 
erforderlichen Maßnahmen gestattet.

Änderungsantrag 5
Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 2

Diese Basisinformationen umfassen Preise, 
BIP-Ausgabenuntergliederungen und andere 
in Anhang I aufgeführte Angaben.

Diese Basisinformationen umfassen Preise 
unter Berücksichtigung etwaiger 
bestehender regionaler Unterschiede, BIP-
Ausgabenuntergliederungen und andere in 
Anhang I aufgeführte Angaben.

Begründung

Die Kommission (Eurostat) berechnet die KKP nach Ländern und nicht nach Regionen. Das 
Ergebnis dieser Berechnung könnte aufgrund bestehender flagranter regionaler Unterschiede 
innerhalb ein und desselben Wirtschaftsraums ein irreführendes Bild vermitteln.

Änderungsantrag 6
Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben d und e

d) die Methodik im Einvernehmen mit den 
Mitgliedstaaten zu entwickeln,

d) die national und regional anwendbare 
Methodik im Einvernehmen mit den 
Mitgliedstaaten und unter 
Berücksichtigung der Standpunkte der
einschlägigen regionalen Partner zu 
entwickeln, einschließlich der spezifischen 
Methodik, die auf die Regionen in 
äußerster Randlage, die nördlichen 
Regionen und die Regionen mit geringer 
Bevölkerungsdichte anwendbar ist, 
entsprechend den geltenden Vorschriften 
des Vertrags;

e) dafür Sorge zu tragen, dass die 
Mitgliedstaaten Gelegenheit haben, die 
KKP-Ergebnisse vor ihrer Veröffentlichung 
zu kommentieren, und dass die Kommission 
(Eurostat) alle eventuellen Kommentare 
gebührend berücksichtigt.

e) dafür Sorge zu tragen, dass die 
Mitgliedstaaten und die einschlägigen 
regionalen Partner Gelegenheit haben, die 
KKP-Ergebnisse vor ihrer Veröffentlichung 
zu kommentieren, und dass die Kommission 
(Eurostat) alle eventuellen Kommentare 
gebührend berücksichtigt.
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Begründung

Die Hinzufügung soll eine bessere Anpassung der für die Berechnung der KKP verwendeten 
Methoden an etwaige regionale Besonderheiten gewährleisten, die von der allgemeinen 
nationalen Wirklichkeit abweichen.

Änderungsantrag 7
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe e a (neu)

(ea) die Transparenz zu gewährleisten und 
dem Europäischen Parlament
Informationen über die Berechnung der 
KKP zu liefern.

Begründung

KKP sind in wirtschaftlicher wie in politischer Hinsicht wichtige Indikatoren für die EU. Im 
Vorschlag der Kommission wird erklärt, dass mit der Schaffung einer Rechtsgrundlage für 
die KKP die Transparenz, der zügige Verlauf und die Qualität des gesamten Prozesses der 
Erstellung der KKP verbessert werden sollten. Es ist von grundlegender Bedeutung, dass 
Transparenz und ein angemessener Fluss von Informationen an das Europäische Parlament
gewährleistet werden.

Änderungsantrag 8
Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 1

2. Die Mitgliedstaaten liefern die 
Basisinformationen nach dem in Anhang I 
beschriebenen Verfahren.

2. Die Mitgliedstaaten liefern die 
Basisinformationen nach dem in Anhang I 
beschriebenen Verfahren und 
berücksichtigen regionale Unterschiede 
innerhalb der Mitgliedstaaten bei den 
Preisen von Gütern und Dienstleistungen, 
um Verzerrungen bei der Berechnung der 
KKP vorzubeugen.

Begründung

Siehe Begründung zu den Änderungsanträgen 1 und 2.

Änderungsantrag 9
Anhang 1 Teil 2 Abschnitt 2.1 Tabelle, fünfter Eintrag

Preise von Verbrauchsgütern und 
Dienstleistungen und einschlägige 

Preise von Verbrauchsgütern und 
Dienstleistungen und einschlägige 
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Repräsentativitätsindikatoren: 3 Jahre Repräsentativitätsindikatoren: 2 Jahre

Begründung

Unter Berücksichtigung der kontinuierlichen Veränderungen der Preise (die Preise verändern 
sich mehr als einmal alle drei Jahre) ist eine wirksamere Aktualisierung der 
Basisinformationen erforderlich. Diese Notwendigkeit muss in Ausgleich mit dem Erfordernis 
gebracht werden, dass die Verfahren zur Sammlung und Lieferung von Informationen keinen 
übermäßigen bürokratischen Aufwand verursachen.

Änderungsantrag 10
Anhang 1 Teil 3 Abschnitt 3.1

3.1 Unbeschadet der Bestimmungen von 
Artikel 2 Absatz 2 kann die Datenerhebung 
auf einen oder mehrere Orte innerhalb des 
Wirtschaftsgebiets beschränkt werden. Die 
entsprechenden Daten können für die KKP-
Berechnungen herangezogen werden, sofern 
geeignete räumliche Anpassungsfaktoren 
bereitgestellt werden. Letztere werden 
verwendet, um die an diesen Orten 
erhobenen Daten an die für den nationalen 
Durchschnitt repräsentativen Daten 
anzupassen.

3.1 Unbeschadet der Bestimmungen von 
Artikel 2 Absatz 2 kann die Datenerhebung 
auf einen oder mehrere Orte innerhalb des 
Wirtschaftsgebiets beschränkt werden. Die 
entsprechenden Daten können für die KKP-
Berechnungen herangezogen werden, sofern 
geeignete räumliche Anpassungsfaktoren 
und Informationen über die Preise von 
Verbrauchsgütern und Dienstleistungen 
sowie einschlägige 
Repräsentativitätsindikatoren bereitgestellt 
werden. Letztere werden verwendet, um die 
an diesen Orten erhobenen Daten an die für 
den nationalen Durchschnitt repräsentativen 
Daten anzupassen.

Begründung

Dieser Informationsstand ist wesentlich, da andernfalls die Berechnung der KKP 
irreführende Ergebnisse erbringen könnte, die sich auf Informationen stützen, bei denen die 
Preise von Gütern und Dienstleistungen an dem Ort bzw. den Orten des Wirtschaftsgebiets, 
auf die sich diese Berechnung bezieht, nicht genügend berücksichtigt werden.
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VERFAHREN
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Rates zur Festlegung einheitlicher Regeln für die Bereitstellung der 
Basisinformationen für Kaufkraftparitäten sowie für deren 
Berechnung und Verbreitung
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